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Neue Informationsbroschüre über 
den Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal
Aus der bekannten Broschürenreihe „Info aktuell“ wurde 
die Ausgabe „Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal 
erleben“ neu aufgelegt. 

Bei der Übergabe der neuen Informationsbroschüre „Info Aktuell Elsenztal erleben“ 
v.l. Uwe Schneider, Geschäftsführer WDS; Bgm. John Ehret, Verbandsvorsitzender 
des GVV Elsenztal; Dennis Schneider, Projektleiter WDS; Bgm. Marco Siesing, Stellv. 
Verbandsvorsitzender des GVV Elsenztal.

Auf den Seiten der neuen Broschüre haben Sie die Möglichkeit, die 
Geschichte des GVV Elsenztal und auch das vielfältige Angebot des 
gesamten GVV-Gebietes nachzulesen und kennenzulernen. Informie-
ren Sie sich einfach über die Zahlen, Flächen, Geographie oder stö-
bern Sie in den Portraits der einzelnen Mitgliedsgemeinden. Ausführ-
liche Informationen in Wort und Bild über die Verwaltungen der betei-
ligten Rathäuser, der Gemeinderatsgremien und Sehenswürdigkeiten 
der Gemeinden. 

Gemeinsame Amtliche 
Bekanntmachungen

Ich freue mich, dass diese Broschüre wiederum ein weiteres Binde-
glied für die Bürgerinnen und Bürger unserer fünf Gemeinden schafft 
und danke insofern sehr herzlich der Firma WerbeDruck Schneider 
Meckesheim, welche die Finanzierung durch die Akquise zahlreicher 
Anzeigen aus dem gesamten GVV-Gebiet organisiert hat. Natürlich 
gebührt dieser Dank auch allen Inserenten und Sponsoren, die diese 
Broschüre dadurch erst ermöglicht haben. 
Ein kostenloses Exemplar finden Sie heute in Ihrem Amtsblatt.
Sie werden sehen, der Verwaltungsverband hat viel zu bieten!
Ihr John Ehret
Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbandes Elsenztal

Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises -Kommunalrechtsamt- 
hat mit Verfügung vom 14.12.2018 die Gesetzmäßigkeit der Haus-
haltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 wie folgt bestätigt:

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
des Gemeindeverwaltungsverbandes 

„Elsenztal“ für das Jahr 2019
Aufgrund der §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit (GKZ) in der Fassung vom 16. September 1974 (GBl. S. 
408), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 15.12.2015 (GBl. S. 
1147, 1149), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ff.), zuletzt geän-
dert durch Gesetze vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147) und vom 
17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1), hat die Verbandsversammlung 
am 5.11.2018 folgenden Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
1.  im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen 
1.1  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 204.150,00 € 
1.2  Gesamtbetrag der ordentlichen 
 Aufwendungen von 204.150,00 € 
1.3  Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 0,00 € 
1.4  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0,00 € 
1.5  Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Aufwendungen von  0,00 € 
1.6  Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0,00 € 
1.7  Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 0,00 € 
2.  im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
 Verwaltungstätigkeit von 204.150,00 € 
2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
 Verwaltungstätigkeit von 202.600,00 € 
2.3  Zahlungsmittelüberschuss des  1.550,00 € 
 Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1. und 2.2)
2.4  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit  0,00 € 
2.5  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit  0,00 € 
2.6  Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit  0,00 € 
 (Saldo aus 2.4 und 2.5)
2.7  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 1.550,00 €
 (Saldo aus 2.3 und 2.6)  
2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.10  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 €
 (Saldo aus 2.8 und 2.9)  
2.11 Veränderung des Finanzierungsmittelbestands
 (Saldo des Finanzhaushalts aus 2.7 und 2.10) 1.550,00 €

§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 15.000 Euro festgesetzt.

§ 3
Die Aufbringung der Mittel für den Haushaltsplan erfolgt gem. § 8 
der Verbandssatzung vom 2.2.2015.

Die Vorauszahlung der Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2019 
wird entsprechend der Abrechnung für das Jahr 2017 festgesetzt.

spirituelle Musik und Lyrik 
zur Abendstunde

Band für Neue Geistliche Musik

sorgente viva

Atem der 
Dämmerung

Samstag, 19. Januar 2019, 18:00 Uhr 
Katholische Kirche Herz Jesu

Klosterstraße 55,  74931 Lobbach-Lobenfeld

onde di 
cieloChor für Neue Geistliche Musik
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Eschelbronn Lobbach-Wa. Lobbach-Lo. Mauer Meckesheim Mönchzell Spechbach

Bürgermeisteramt
Fax

95 09-0
95 09-50

95 25-0
95 25-25

95 25-90
95 25-95

92 20-0
92 20-99

92 00-0
92 00-15

13 44 95 00-0
95 00-60

FEUERWEHR
Gerätehaus
Kommandant
Handy

 
95 09-19
40916

 
4 06 53

 
43 33 70 65

78 95 33
01 71/5 34 55 45

 
89 49

 
67 66

 
4 12 91

0173/1814752

Wassermeister
nach Dienstschluss

0172/6234741
0 62 26/4 00 57

0170/9041749 0 62 23/9 25 56-0 92 00-82
0172/6238644

9500-12

Schule 4 24 56 4 01 84 - 99 17 68 92 00-70 92 00-90 4 00 35

Bauhof 0 62 26/
42 95 87

95 25-31
0172/6231512

73 98
0174/9794082

92 00-80
92 00-81

0173-5103729
0152-55283806

Forst 0162/2646672 0162/2646695 0162/2646674 0176/10408915

Halle Kultur- und
Sportzentrum

4 12 45

Wimmers-
bachhalle
97 12 10

Maienbach-
halle

4 06 66

Turnhalle/
Hallenbad

31 77

Auwiesen-
halle
26 75

Lobbachhalle
10 55

Turn- und
Festhalle
97 00 18

Wichtige Telefonnummern Vorwahl: 0 62 26 (Meckesheim)

Der Apotheken-Notdienstfinder 22 8 33*
von jedem Handy ohne Vorwahl · max. 69 ct/Min/SMS

Der Apotheken-Notdienstfinder 0800 00 22 8 33 Kostenlos aus dem Festnetz

www.aponet.de

Eschelbronn
keine

Lobbach
Ortsteil Lobenfeld
keine
  
Ortsteil  Waldwimmersbach
keine

Mauer
16.1. Frau Waltraud Heck 75 J.
18.1. Herr Peter Byrne 70 J.

Meckesheim
13.1. Herr Karl-Otto Willi Neutzner 75 J.
17.1. Frau Erika Maria Heid 70 J.
17.1. Herr Tefik Bajraliu 75 J.
18.1. Herr Joachim Günter Rauschel 75 J.

Mönchzell 
keine

Spechbach
keine

Der Bereitschaftsdienst beginnt um 8.30 Uhr des angegebenen 
Tages und endet um 8.30 Uhr des darauffolgenden Tages. 

Verbandsbaubüro des GVV Elsenztal 92 00-50
(u. a. für Schnurgerüstabnahmen)
Kläranlage Meckesheimer Cent 99 11 88 
Kläranlage Im Hollmuth  0 62 23/97 21 25
AVR Kommunal GmbH Abfalltelefon 0 72 61/9 31-0
Ruftaxi-Verkehr Meckesheim/Lobbach
Taxi Elsenztal  06226/8862
Sozialstation Elsenztal 20 99
Ambulanter Hospizdienst Elsenztal e.V. 42 90 02
Ärztliche Bereitschaftsdienste 116 117
Pilzberatung, Peter Reiter 51 15
Bereitschaft der Zahnärzte 
Samstags, sonn- und feiertags in der Zeit von 10.00–12.00 Uhr.
Der diensthabende Zahnarzt ist über 0621-38000821 zu erfragen. 
In der übrigen Zeit ist der diensthabende Zahnarzt nur in dringen-
den Fällen telefonisch erreichbar.
Bereitschaft der Tierärzte falls der Haustierarzt nicht erreichbar ist
Am Samstag, 12. und Sonntag, 13. Januar
Dr. Stadler, Telefon 0 62 22/5 22 52

Bereitschaft der Apotheken:
Freitag, 11.1. Brücken-Apotheke, Bahnhofstr. 34 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/26 04

Samstag, 12.1. Christoph-Apotheke, Hauptstraße 47 
 Bammental, Tel. 0 62  23/9 51 70

Sonntag, 13.1. Weinberg-Apotheke, Sinsheimer Straße 5 
 Mauer, Tel. 0 62 26/9 93 93 40
Montag, 14.1. Steinach-Apotheke, Hauptstraße 12 
 Neckarsteinach, Tel. 0 62 29/4 44
Dienstag, 15.1. Römer-Apotheke, Bammentaler Str. 13 
 Wiesenbach, Tel. 0 62 23/97 00 74

Mittwoch, 16.1. Paracelsus-Apotheke, Wiesenbacher Str. 37 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/33 00

Donnerstag, 17.1. St.-Martin-Apotheke, Friedrichstraße 1 
 Meckesheim, Tel. 0 62 26/9 21 20

Polizei-Notruf 1 10

Polizeirevier Neckargemünd 0 62 23/9 25 40

Polizeiposten Meckesheim 13 36

Polizeiposten Waibstadt 0 72 63/58 07

Notruf (Feueralarm, Unfälle aller Art, Notarzt) 1 12

DRK-Krankentransporte  0 62 26/1 92 22

Behördenrufnummer 1 15

Malteser Rhein-Neckar 0 62 22/9 22 50

Kostenfreie Störunghotline des 
Gasversorgers (MVV) 0800 / 290 1000

Süwag Energie AG, Bammental  0 62 23/96 30
 im Störfall 0800/7962787
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Den Landesfamilienpass und die dazugehörige Gutscheinkarte er-
hält man auf Antrag beim Bürgermeisteramt der Wohngemeinde. 
Dort gibt es auch weitere Auskünfte über eventuelle kommunale 
Familienpässe und -ermäßigungen. 

Mit der Gutscheinkarte können hier in der Region kostenfrei das 
Schloss Heidelberg, das Technoseum in Mannheim, das Zentrum 
für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe und die staatlichen 
Museen Badisches Landesmuseum Karlsruhe, Kunsthalle Karlsruhe 
und Museum für Naturkunde Karlsruhe besucht werden. 

Mit den sechs Wahlgutscheinen auf der Gutscheinkarte stehen die 
anderen Schlösser, Gärten und Außenstellen der Museen in Baden-
Württemberg auch mehrfach im Jahr kostenfrei zur Verfügung. Part-
ner, die kostenfreie Leistungen bei Vorlage des Landesfamilienpas-
ses gewähren sind unter anderem das Schmuckmuseum in Pforz-
heim und die Kraichtaler Museen. Auch das Auto & Technikmuseum 
in Sinsheim, das Deutsche Zuckerbäckermuseum in Kraichtal und 
das Museum im Graf-Eberstein-Schloss in Kraichtal bieten gegen 
Vorlage des Landesfamilienpasses ermäßigte Eintrittspreise an.

Amt für Landwirtschaft und Naturschutz: 
Informationsabend zum Thema „Biodiversität in der 
Landwirtschaft – Möglichkeiten der Umsetzung und deren 
Finanzierung“ 
Um sich über die Umsetzungsmöglichkeiten von Maßnahmen zur 
Steigung der Biodiversität im eigenen Betrieb zu informieren, bietet 
das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz des Rhein-Neckar-
Kreises für alle Landwirte und Interessierten einen Informations-
abend an. Dieser findet am Dienstag, 15. Januar 2019, um 18.30 
Uhr in der Außenstelle des Landratsamtes in Sinsheim (Muthstraße 
4) im großen Besprechungsraum 402 statt. 

Neben der Vorstellung verschiedener Finanzierungsmöglichkeiten 
von Biodiversitätsmaßnahmen in der Landwirtschaft wird Jürgen 
Maurer (Landwirt aus dem Hohenloher Kreis) im Rahmen des 
F.R.A.N.Z.-Projekts über die Umsetzungspraxis und Auswirkungen 
im eigenen Betrieb berichten. Das Dialog- und Demonstrationspro-
jekt F.R.A.N.Z. (Für Ressourcen, Agrarwirtschaft & Naturschutz mit 
Zukunft) entwickelt effiziente Naturschutzmaßnahmen und Bewirt-
schaftungskonzepte. Zudem wird an dem Informationsabend als 
weiterer Themenschwerpunkt über die Möglichkeit zur Generierung 
von Ökopunkten berichtet. 

Nähere Informationen zur Veranstaltung gibt es bei Anja Rudi (Tele-
fon 07261/9466-5375, E-Mail anja.rudi@rhein-neckar-kreis.de).

Berufliche Beratung für Frauen aus dem 
Rhein-Neckar-Kreis in Weinheim
Die Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim – Rhein-Neckar-Oden-
wald bietet eine kostenlose und individuelle, berufliche Beratung für 
Frauen aus dem Rhein-Neckar-Kreis an. Am Mittwoch, 16. Januar 
2019 ist die Kontaktstelle Frau und Beruf ganztägig – von 9 bis 17 
Uhr – in der Außenstelle des Landratsamts in Weinheim, Röntgen-
straße 2 vertreten.

Als Landesprogramm beraten die Kontaktstellen Frau und Beruf seit 
1994 Frauen mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums in ganz 
Baden-Württemberg zu beruflichen Themen rund um Wiedereinstieg, 
Existenzgründung oder Weiterbildung. Frauen erhalten so Unterstüt-
zung bei der beruflichen Orientierung, der Stellensuche und der Be-
werbung. In Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis werden regel-
mäßig Beratungstage vor Ort im Kreisgebiet angeboten. 

Terminvereinbarung und nähere Informationen zur Beratung: Tele-
fonisch unter 0621 293-2590 oder per E-Mail an frauundberuf@
mannheim.de. Mehr unter: www.frauundberuf-mannheim.de oder 
www.frauundberuf-bw.de.

Amt für Landwirtschaft und Naturschutz: 
Regionale Fachtagung für Schweinehalter 
Der Beratungsdienst Schweinehaltung und Schweinezucht Baden-
Württemberg veranstaltet zusammen mit dem Regierungspräsidium 
Karlsruhe und dem Amt für Landwirtschaft und Naturschutz des 
Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch, 30. Januar 2019, eine regiona-
le Fachtagung für Schweinehalter. 

§ 4
Die Umlage ist mit je einem Viertel am Anfang des Vierteljahres fällig.
Der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung kann während den übli-
chen Dienststunden im Rathaus Meckesheim, Friedrichstr. 10, 
Haupt- und Bauamt, im Zeitraum vom 14.1.2019 bis 22.1.2019 ein-
gesehen werden.  gez. John Ehret 

Verbandsvorsitzender

Energieberatung 
ein Service Ihrer GVV- Gemeinden

Energiespartipp
Was Sie als Hauseigentümer bei energiesparender Modernisierung 
oder als Mieter beim Energiesparen tun können, erfahren Sie bei 
einer kompetenten und kostenfreien Initialberatung von der KliBA. 
Sie ist eine erste Orientierungshilfe und hilft Ihnen bei der Umset-
zung Ihrer Energiesparziele auch mit Hilfe verschiedener staatlicher 
Fördermöglichkeiten zu folgenden Themen:
- energetische Altbaumodernisierung 
- Neubau oder Sanierung zum Energieeffizienzhaus 
- Planung eines Passivhauses 
- Heizungserneuerung, Erfüllung EWärmeG 
- Einsatz von erneuerbaren Energien
- Stromsparmaßnahmen
- Förderung und Zuschuss durch KfW, BAFA, Land und Kommune 
Die effektivste Strompreisbremse setzt beim Stromsparen an! Bei 
der KliBA können Sie kostenlos Strommessgeräte ausleihen. 
Das Messgerät kann die heimlichen „Stromfresser“ entlarven. Es 
zeigt – zwischen Steckdose und dem zu untersuchenden Gerät ge-
steckt – den Stromverbrauch eines Elektrogerätes an. Damit lässt 
sich auch der Stromverbrauch durch Leerläufe beziehungsweise 
den Stand-by-Modus erkennen und verringern. 
Weitere Informationen über Energienutzung, Wärmeschutz oder 
Fördermöglichkeiten gibt es bei den KliBA-Energieberatern: diese 
sind regelmäßig für Sie im Rathaus vor Ort – natürlich kostenfrei und 
unverbindlich. Näheres finden Sie unter den amtlichen Nachrichten 
Ihrer Gemeinde. 

Nutzen Sie die kostenfreie Serviceleistung Ihrer Kommune!

Ämter & Behörden
Landesfamilienpass 2019: 
Attraktive Ausflugsziele für 

die ganze Familie
Freier Eintritt für die ganze Familie ins Technoseum Mannheim oder 
in das Schloss Heidelberg und zu einem deutlich reduzierten Ein-
trittspreis in den Europa-Park Rust und in den Erlebnispark Tripsdrill 
in Cleebronn – das sind nur einige Angebote, die Familie mit dem 
Landesfamilienpass (und der zugehörigen Gutscheinkarte) 2019 in 
Baden-Württemberg wahrnehmen können. 

Mehr als 140 Einrichtungen in Baden-Württemberg können kosten-
frei oder zu einem ermäßigten Eintrittspreis besucht werden. Darun-
ter sind auch viele attraktive Ausflugsziele im Rhein-Neckar-Kreis 
und der ganzen Region. 2019 neu hinzugekommen sind der Schwa-
ben-Park bei Kaiserbach, das Brezelmuseum in Erdmannhausen 
bei Marbach am Neckar, das Dornier-Museum in Friedrichshafen 
und die Sinn-Welt im Jordanbad in Biberach.

Erhalten können einen Landesfamilienpass Familien mit mindestens 
drei Kindern im Haushalt – auch Pflege oder Adoptivkinder, Allein-
erziehende, die mit mindestens einem kindergeldberechtigenden 
Kind in häuslicher Gemeinschaft leben, Familien mit einem schwer 
behinderten Kind sowie Familien mit mindestens einem Kind im 
Haushalt, wenn sie den Kinderzuschlag beziehen oder Leistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch II oder Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz erhalten. Künftig können neben einem Er-
wachsenen, der berechtigt ist, den Landesfamilienpass zu beantra-
gen, bis zu vier weitere Personen in den Pass eingetragen werden. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen getrenntlebenden 
leiblichen Elternteil, Oma und/oder Opa, erwachsene Geschwister 
oder eine andere Bezugsperson der Kinder handelt. Von den einge-
tragenen Personen können bei Ausflügen weiterhin zwei Erwachse-
ne zusammen mit den Kindern die Vergünstigung des Landesfami-
lien-passes in Anspruch nehmen.
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Die Veranstaltung findet ab 9.30 Uhr im Raum 402 in der Sinsheimer 
Außenstelle des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis (Muthstraße 4, 
74889 Sinsheim) statt. Die Themen der Vorträge lauten „Moderne 
Stallhaltungssysteme in der Zucht und Mast“, „Wirtschaftlichkeit 
und Erfolgsfaktoren in der Schweinehaltung“, „Alternative Fütte-
rungsstrategien in der Schweinemast“ sowie „Freie Abferkelung im 
Sauenstall – Erfahrungen aus der Praxis“. Zu dieser Informations-
veranstaltung sind alle Schweinehalter, Landwirte und Interessierte 
herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mikrozensus 2019 befasst sich vertieft mit 
Fragen zur Krankenversicherung
Interviewer befragen rund 51 000 Haushalte in Baden-Württemberg 
Die Präsidentin des Statistischen Landesamtes, Dr. Carmina Bren-
ner, informiert die Presse, dass der Mikrozensus 2019 beginnt. Über 
das ganze Jahr 2019 werden dazu in über 900 Gemeinden rund 
51 000 Haushalte in Baden-Württemberg von Interviewern des Sta-
tistischen Landesamtes befragt. 

Neben dem Grundprogramm zur wirtschaftlichen und sozialen Lage 
der Bevölkerung werden 2019 vertieft Fragen zur Krankenversiche-
rung erhoben. Die Ergebnisse des Mikrozensus sind für die Planung 
in Politik und Verwaltung von großer Bedeutung, stellt Frau Dr. Bren-
ner fest. Sie bittet die ausgewählten Haushalte um ihre Mitwirkung. 
Was ist der Mikrozensus? Der Mikrozensus ist eine amtliche Haus-
haltsbefragung, mit der seit 1957 wichtige Daten über die wirtschaft-
liche und soziale Lage der Bevölkerung ermittelt werden. Die Ergeb-
nisse dienen als Grundlage für politische, wirtschaftliche und sozi-
ale Entscheidungen in Bund und Ländern, stehen aber auch der 
Wissenschaft, der Presse und den interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern zur Verfügung. Die Daten des Mikrozensus werden konti-
nuierlich über das gesamte Jahr verteilt von Erhebungsbeauftragten 
erhoben. Knapp 1 000 Haushalte werden pro Woche in Baden-
Württemberg befragt.
Wer wird für die Erhebung ausgewählt? In einem mathematischen 
Zufallsverfahren werden zunächst Gebäude bzw. Gebäudeteile ge-
zogen. Erhebungsbeauftragte ermitteln vor Ort, welche Haushalte in 
den ausgewählten Gebäuden wohnen und kündigen sich bei diesen 
mit einem handschriftlich ergänzten Ankündigungsschreiben mit 
Terminvorschlag an. Für die ausgewählten Haushalte besteht Aus-
kunftspflicht. Sie werden innerhalb von fünf aufeinander folgenden 
Jahren bis zu viermal im Rahmen des Mikrozensus befragt.
Wie läuft die Befragung ab? Erhebungsbeauftragte des Statisti-
schen Landesamtes Baden-Württemberg suchen die Haushalte 
zum vorgeschlagenen Termin auf und bitten sie um die Auskünfte. 
Die Erhebungsbeauftragten erfassen die Antworten mit einem Lap-
top. Sie weisen sich mittels eines Interviewer-Ausweises als Beauf-
tragte des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg aus. Die 
Auskünfte können für alle Haushaltsmitglieder von einer volljährigen 
Person erteilt werden. 
Die Durchführung der Befragung mit unseren Erhebungsbeauftrag-
ten ist für die Haushalte die einfachste und zeitsparendste Form der 
Auskunftserteilung. Alternativ besteht die Möglichkeit, den Fragebo-
gen in Papierform selbst auszufüllen. Alle erhobenen Einzelangaben 
unterliegen der Geheimhaltung und dem Datenschutz und werden 
weder an Dritte weitergegeben noch veröffentlicht. Nach Eingang 
und Prüfung der Daten im Statistischen Landesamt werden diese 
anonymisiert und zu aggregierten Landes- und Regionalergebnis-
sen weiterverarbeitet.
Weitere Informationen zum Mikrozensus: 
www.statistik-bw.de/DatenMelden/Mikrozensus

Kontakt: Pressestelle, Tel.: 0711/641-2451, 
pressestelle@stala.bwl.de

Fachliche Rückfragen: Tel. (0711) 641 -2513 oder -2523, 
mikrozensus@stala.bwl.de

Termine & Veranstaltungen 
Naturheilverein Spechbach und 
Umgebung eV
Der Workshop . „Helfer begleiten uns ins 
Neue Jahr“ mit der anerkannten Heilerin im 

Dachverband für Geistiges Heilen Anne Knopf aus Dielheim findet 

Amtsblatt Elsenztal

im Seminarzentrum Dr. Geib in Spechbach von 14 – 17 Uhr statt. 
Am Samstag, dem 12. Januar 2019 wartet auf uns ein Nachmittag, 
der mit verschiedenen HelferInnen Impulse und Anregungen für das 
neue Jahr gibt. Wir werden etwas über Steine erfahren und bei einer 
Ahnenmeditation die Ahnen für ihr Schicksal achten, es aber bei 
ihnen belassen und unsere mitgetragenen Belastung zurückgeben.
Hierzu ist eine Anmeldung erforderlich bei Anne Knopf unter der 
Telefon-Nummer 06222 – 72 530 oder unter der E-Mail-Adresse 
anne.knopf@web.de. Der Workshop kostet 25 Euro für Mitglieder 
und 30 Euro für Gäste.
Das Seminar „Energetische AugenHeilung“ mit dem bekannten 
Doktor der Optometrie Dr. Roberto Kaplan aus Oberstenfeld findet 
am Samstag, dem 19. Januar2019 von 10 – 18 Uhr im Seminar-
zentrum Dr. Geib in Spechbach statt. Das Auge selbst ist nur zu 10 
% am Sehvorgang beteiligt. Der alternative Ansatz der Energeti-
schen Augenheilung konzentriert sich vor allem auf die 90 % des 
Systems (60 % Gehirn, 30 % Bewusstsein), die ebenfalls am Seh-
vorgang beteiligt sind. Zu dem Seminar ist eine Anmeldung unbe-
dingt erforderlich bei Sonja Auf dem Berge unter der Telefon-Num-
mer 07263 – 91 91 93 oder der E-Mail-Adresse sonja-auf-dem-ber-
ge@web.de. 
Am Mittwoch, dem 23. Januar findet um 19,30 Uhr in der Scheune 
von Otto und Adelheid Müller in Eschelbronn, Oberstr. 19 der Vor-
trag „ Hygiene geht uns alle an. Killerkeime – oder doch eher 
nützlich“ mit der Hygienefachkraft Anneliese Schwemmer aus 
Helmstadt - Bargen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!
Schon heute sei auf das Seminar „Sprache wirkt – erleben Sie die 
Kraft Ihrer Sprache!“ am Samstag, 16. März 2019 von 10 bis 18 
Uhr aufmerksam gemacht. Die Dozentin und Coach für Lingva Eter-
na Ina Willax aus Berching wird auf Sprache im Alltag aufmerksam 
machen, auf unser ständiges „müssen““, sollen“,“ versuchen“ und 
„beißen“. Eine Anmeldung bei Anke Kerner unter der Telefon-Num-
mer 07263 – 60 58 644 bis zum 1. Februar 2019 ist unbedingt er-
forderlich.
Näheres finden Sie in unserem aktuellen Programmheft oder unter 
www.NHV-Spechbach.de.

Freie Wähler im Wahlkreis  
14 Waibstadt
Kreistagswahl am 26. Mai 2019

Versammlung zur Aufstellung der Bewerber
Zum Wahlkreis 14 Waibstadt gehören die Gemeinden des Gemein-
deverwaltungsverbandes Waibstadt (Epfenbach, Helmstadt-Bargen, 
Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen, Waibstadt) so-
wie die Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbandes Elsenztal 
(Eschelbronn, Lobbach, Mauer, Meckesheim, Spechbach).
Im seitherigen Kreistag sind aus unserem Wahlkreis für die Freien 
Wähler John Ehret, Mauer, Joachim Locher, Waibstadt und Heiner 
Rutsch, Lobbach, vertreten.
Die Versammlung zur Aufstellung der Bewerber für die Kreistags-
wahl am 26. Mai 2019 findet am Montag, den 21. Januar 2019, 19 
Uhr, im Gasthaus „Rössl“ in Epfenbach statt.
Zu dieser Versammlung sind alle Mitglieder der Ortsverbände der 
Freien Wähler aus den Wahlkreisgemeinden bzw. alle die Freien 
Wähler dieses Wahlkreises unterstützende und interessierte Damen 
und Herren herzlich eingeladen.

Waldorfkindergarten Bammental
Geschichten aus dem Märchenkoffer:
Märchenstunde am Freitag, den 25. Januar 2019 mit der Märchen-
erzählerin Karola Graf. Was bei meiner Reise durch das Märchen-
land wohl alles in den Koffer kommt? 

Woher kommt die Kugel und wem gehörte einst der Zopf? Wir öff-
nen den Koffer, schauen gemeinsam hinein und schon purzeln die 
Geschichten heraus!

Von 15 Uhr bis 16 Uhr im Waldorfkindergarten Bammental, Kirch-
berstraße 16. Für Kinder ab 4 Jahren, auch für Schulkinder & Er-
wachsene geeignet. 

Kostenbeitrag: Kinder 3€, Erwachsene 5€.
Weitere Termine: Freitag, 15.03.2019 | Freitag, 17.05.2019
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Sonstiges

Goldene Meister 2019 - Meisterprüfung vor 50 Jahren
Die Handwerkskammer Mannheim überreicht alljährlich ihren Alt-
meisterinnen und Altmeistern, die vor 50 Jahren die Meisterprüfung 
abgelegt haben, den Goldenen Meisterbrief. Um möglichst nieman-
den zu vergessen, bittet die Kammer auch in diesem Jahr alle Meis-
terinnen und Meister, die vor 50 Jahren, also vom 01.01.1969 bis 
31.12.1969, ihre Meisterprüfung abgelegt haben, ihre Unterlagen, 
d. h. eine Kopie des Prüfungszeugnisses oder Meisterbriefes mit 
aktueller Anschrift und Telefonnummer bei der Handwerkskammer 
Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Goldene Meister 2019, Post-
fach 12 07 54, 68058 Mannheim, schriftlich einzureichen.

Die Ehrung mit der Überreichung der Urkunde wird – dezentral – in 
einer Feierstunde im Mai 2019 stattfinden.

Termin für eine Rückmeldung ist Freitag, 15. März 2019.

Ambulanter Hospizdienst Elsenztal 
Das Jubiläumsjahr 2018 ist für unseren Verein zu Ende 

gegangen. Neben einer weiteren Ausbildung mit unserem Koope-
rationspartner, dem Kraichgau Hospiz, und zwei Feierlichkeiten für 
Mitglieder und Gäste gab es auch wieder zahlreiche Aus- und Wei-
terbildungen für unsere ehrenamtlichen Hospizhelfer. Erstmalig be-
teiligte sich unser Verein beim Weihnachtsmarkt in Bammental.

Als Anerkennung für unsere gute Arbeit bekamen wir beim Neu-
jahrsempfang der Gemeinde Lobbach vom Bürgermeister Edgar 
Knecht eine kleine finanzielle Zuwendung für unsere Büroräume in 
Mönchzell, herzlichen Dank dafür.

Die Evangelische Kirchengemeinde Mauer sucht ab sofort 
für ihren Kindergarten „Matthias Claudius“

eine pädagogische Fachkraft mit 95% als 
Schwangerschaftsvertretung für die  

Ganztagesgruppe

Wir sind eine 3-gruppige Einrichtung mit Kindern von 3-6 Jah-
ren, die von einem motivierten Team von 9 Mitarbeiterinnen 
getragen wird.

Wir freuen uns über eine Fachkraft, die gerne mit anderen 
zusammenarbeitet, sich mit eigenen Ideen in unser Team 
einbringt und das evangelische Profil unserer Einrichtung 
unterstützt.

Auskünfte erteilt die Leiterin Rosemarie Weber Tel. 06226-3806, 
Mail: mauer@kbz.ekiba.de
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Evangelische Kirchengemeinde | Bahnhofstr. 7 | 69256 Mauer

Die Gemeinde Bammental sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

pädagogische Fachkräfte

Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) hat ca. 
6.500 Einwohner und ist eine Gemeinde mit einem hohem 
Wohn- und Freizeitwert. Sie verfügt über eine sehr gute Infra-
struktur: großer Bildungsstandort mit Kindergärten, Gemein-
schaftsschule, Gymnasium und Internat, Sporthallen, Freibad. 
Bammental liegt verkehrsgünstig zwischen Heidelberg und 
Sinsheim, es gibt gute S-Bahn- und Busverbindungen.

Zu besetzen sind zwei Stellen: 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt bieten wir Ihnen eine Stelle 
mit einem Beschäftigungsumfang von 50 %. Dieses Arbeitsver-
hältnis ist zunächst für die Dauer einer Elternzeit bis 1. Dezem-
ber 2019 befristet. Wir streben eine Verlängerung bzw. die Um-
wandlung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis an.

Ab Mai 2019 bieten wir Ihnen eine bis 31. Juli 2019 befristete 
Stelle mit einem Beschäftigungsumfang von 90 % an.
Sie überzeugen durch:
• einen Abschluss als Fachkraft nach § 7 Abs. 2 KiTaG
• pädagogische Kenntnisse auf der Grundlage des Orientie-

rungsplans Baden-Württemberg
• die Bereitschaft zur konzeptionellen Weiterentwicklung der 

Einrichtung
• das Interesse an der engagierten Gestaltung der päda-

gogischen Arbeit im Zusammenwirken mit Team, Träger, 
Elternschaft und örtlichen Institutionen

• hohe Kommunikationsfähigkeit, Motivation und Bereit-
schaft, in einem pädagogischen Team aktiv und intensiv 
mitzuwirken und sich einzubringen

• Einsatzbereitschaft und Freude in der Arbeit mit Kindern 
und Erwachsenen

• Konfliktfähigkeit und Konfliktmanagement
• Flexibilität und organisatorisches Geschick
Wir bieten Ihnen:
• eine leistungsgerechte Vergütung und Sozialleistungen 

nach TVöD
• Unterstützung bei der Betreuungssuche für Ihre Kinder
• flexible Arbeitszeiten, fachliche und persönliche Fortbildung
• eine vielseitige und interessante Tätigkeit in einem motivier-

ten Team
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung bis zum 25. Januar 2019. Bitte richten Sie diese an 
das Bürgermeisteramt Bammental, Personalamt, Hauptstraße 
71, 69245 Bammental oder per Mail an personalamt@ 
bammental.de. 
Wenn Sie vorher mit uns sprechen möchten, beantwortet die 
Kindergartenleiterin, Frau Schilling, Telefon 06223-484533, gerne 
Ihre Fragen. Mehr über unsere Gemeinde und unsere Kinderbe-
treuungseinrichtungen erfahren Sie unter www.bammental.de.

Gemeinde Gaiberg
Rhein-Neckar-Kreis
Die Gemeinde Gaiberg hat zum nächstmöglichen Ter-

min die Stelle als

Erzieher/in (w, m, d)
in Vollzeit oder Teilzeit zu besetzen. Es handelt sich um eine 
unbefristete Stelle.  

Ihre Aufgaben
• Betreuung und Bildung von Kindern
• Begleitung der Entwicklung und Führen von Entwicklungsge-

sprächen
• Dokumentation
• Eingewöhnung von Kindern
• enge Zusammenarbeit mit den Eltern und den Mitarbeitern 

der Kindertagesstätte
Ihr Profil
• Sie haben eine anerkannte Erzieherausbildung oder haben 

als Quereinsteiger eine berufliche Anerkennung in der 
Erziehertätigkeit

• Sie sind engagiert, flexibel und motiviert
• Sie arbeiten gerne im Team und übernehmen gerne Verant-

wortung
• Sie beweisen Einfühlungsvermögen und zeigen einen 

liebevollen Umgang mit Kindern
Unser Angebot
• eine abwechslungsreiche, eigenverantwortliche Tätigkeit im 

Schichtdienst (Montag - Freitag) mit einem vielseitigen 
Aufgabenspektrum und Mitarbeit in einem engagierten Team

•  umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•  Vergütung und Sozialleistungen nach dem TVöD SuE
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 15. 
Februar 2019 an das Bürgermeisteramt Gaiberg, Postfach 
11 61, 69251 Gaiberg oder per Mail an service@gaiberg.de

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der Tel. Nr. 
06223/9501-11 Frau Oehmig oder der Kindergarten Frau 
Huber-Dasting unter der Tel. Nr. 06223/48004 zur Verfügung.

Amtsblatt Elsenztal
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Die Hebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2019 die 
gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird auf 
Grund von § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) die Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2019 in derselben Höhe wie für das Jahr 2018 
durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt.

Für die Steuerschuldner treten mit dem Tag der öffentlichen Be-
kanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen 
an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 
Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der sachlichen oder persönli-
chen Steuerpflicht eintreten. In diesen Fällen ergeht anknüpfend an 
den Messbescheid des Finanzamtes ein entsprechender schriftli-
cher Grundsteuerbescheid. 

2. Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer 2019 zu den 
Fälligkeitsterminen (15.02. / 15.05. / 15.08. und 15.11.) mit den Be-
trägen, die sich aus dem letzten Grundsteuerbescheid ergeben, auf 
eines der in diesem Bescheid angegebenen Bankkonten der Ge-
meindekasse zu überweisen oder einzuzahlen. 

3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuer 
Festsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist beim Bürgermeisteramt Eschelbronn, Bahnhofstraße 1, 74927 
Eschelbronn oder beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Kurfürs-
tenanlage 40, 69115 Heidelberg, schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen. 

Grundsteuer 2019
Die Grundsteuer-Jahresbescheide 2019, bei denen sich Änderun-
gen zum Vorjahr ergeben haben, werden den Steuerpflichtigen in 
den nächsten Tagen zugestellt.

Für das I. Quartal 2019 wird die Grundsteuer am 15.02.2019 zur 
Zahlung fällig. 

Das Einwohnermeldeamt gibt bekannt
Bekanntmachung nach dem Bundesmeldegesetz - Wider-
spruchsrechte
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen  
und Abstimmungen
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) darf die Meldebe-
hörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder 
Abstimmung vorangehenden Monaten so genannte Gruppenaus-
künfte aus dem Melderegister erteilen.
Die Auswahl ist an das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtig-
ten gebunden. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vorna-
men, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Per-
son verstorben ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitge-
teilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt wer-
den, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstim-
mung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der 
Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung 
zu widersprechen. Der Widerspruch kann schriftlich oder persön-
lich bei der Gemeinde Eschelbronn, Meldeamt, Bahnhofstraße 1, 
74927 Eschelbronn eingelegt werden. Bei einem Widerspruch wer-
den die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem 
Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, 
die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, frei-
willigen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln 
die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement 
der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatenge-
setzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit 

Eschelbronn
im Internet: www.eschelbronn.de

Amtliche Bekanntmachungen
Neue Einrichtungsleitung  
bei den Holzwürmern
Mit dem neuen Jahr gibt es auch einige Personalveränderungen in 
der Kita, über die wir Sie in aller Kürze informieren möchten. Unser 
Kita-Team, ist nun zu Beginn des Jahres wieder nahezu komplett.
In dieser Ausgabe begrüßen wir zuerst ganz herzlich unsere neue 
Einrichtungsleiterin Frau Jeannette Range und freuen uns sehr, auf 
die bevorstehende Zusammenarbeit mit ihr. 

Ganz herzlich Willkommen bei uns, Frau Range. 
Frau Range war bereits lange Jahre als Einrichtungsleitung tätig und 
bringt viel Erfahrung sowie Fachwissen mit, was sie nun in 
Eschelbronn zur Verfügung stellen möchte. „Ich freue mich auf die 
neue Aufgabe im Schreinerdorf und bin froh, hier zu sein“, so Frau 
Range an ihrem ersten Arbeitstag. Bürgermeister Siesing und 
Hauptamtsleiter Ernst begrüßten sie dazu gern persönlich und 
wünschten einen guten Start in unserer Gemeinde.

Standesamt
Sterbefall:  Am 17.12.2018 verstarb in Eschelbronn Frau Gertrud 

Frieda Enzmann geborene Lenz, zul. wohnhaft Neiden-
steiner Straße 6

Öffentliche Bekanntmachung
Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2019
1) Steuerfestsetzung
Die Hebesätze für die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2019 sind 
wie folgt festgesetzt:
a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) 360 v.H.
b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v.H.
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deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig wer-
den: Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann schriftlich oder persönlich bei der Gemeinde 
Eschelbronn, Meldeamt, Bahnhofstraße 1, 74927 Eschelbronn ein-
gelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufgeführten 
Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehe-
gatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kin-
dern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaft angehören. 
Die Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und 
Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, 
Geschlecht oder derzeitigen Anschriften.

Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 
BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die 
Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungs-
rechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffentlich-
rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der Übermittlung 
mitgeteilt.
Der Widerspruch kann schriftlich oder persönlich bei der Gemeinde 
Eschelbronn, Meldeamt, Bahnhofstraße 1, 74927 Eschelbronn ein-
gelegt werden. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung 
an das Staatsministerium
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem 
Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf 
die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) 
Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, An-
schrift sowie Datum und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburts-
tag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Eheju-
biläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der Mel-
deverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von Alters- und 
Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der Jubilarinnen 
und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind zum Bei-
spiel der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die 
Anschrift sowie das Datum und die Art des Jubiläums.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch kann schriftlich oder persönlich bei der Gemeinde 
Eschelbronn, Meldeamt, Bahnhofstraße 1, 74927 Eschelbronn ein-
gelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Adressbuchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz 
(BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Familienna-
men, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adress-
büchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann schriftlich oder persönlich bei der Gemeinde 
Eschelbronn, Meldeamt, Bahnhofstraße 1, 74927 Eschelbronn ein-
gelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Vhs Eschelbronn
Gitarre für Anfänger oder Wiedereinsteiger
Warum im neuen Jahr nicht mit etwas Neuem 
beginnen?

Es gibt ab dem 14. Januar die Möglichkeit für Anfänger oder Fort-
geschrittene, die schon das Instrument im Haus haben und lange 
nicht mehr gespielt haben, einzusteigen und auszuprobieren, ob 
Gitarrespielen interessant und das Richtige wäre oder werden könn-
te. Eine kurze Einführung für den Anfang oder Wiedereinstieg über 
nur 7 Abende, die jeweils montags ab 18.00 Uhr in der Schloßwie-
senschule stattfinden.
Danach kann der Unterricht auf Wunsch weitergeführt werden. Aus-
kunft oder Anmeldung unter der Tel.-Nr. 06226/41334 oder über das 
Internet Eschelbronn - vhs Sinsheim

Termine & Veranstaltungen
Aus dem Terminkalender:

Do. 
10.01.2019

BUND-Ortsver-
band

Monatsver-
sammlung 

Gasthaus zum 
Löwen, 19.30 Uhr

Sa. 
12.01.2019

Fußballclub 
1920 e.V.

Winterfeier Kultur- und 
Sporthalle 

Sa. 
12.01.2019

Freiwillige 
Feuerwehr

Christbaum 
einsammeln 

Mo.-
Fr.14.-
18.01.2019

Ev. Kirchenge-
meinde 

Allianzge-
betswoche

Gemeindehaus im 
Wechsel
mit Neidenstein

Fr. 
18.01.2019

Turnverein 1902 
e.V.

Generalpro-
be Winterfei-
er 

Kultur- und 
Sporthalle 

Sa. 
19.01.2019

Turnverein 1902 
e.V.

Winterfeier Kultur- und 
Sporthalle 

Informationen zur  
Abfallwirtschaft für Eschelbronn

Abfuhr- und Sammeltermine auf einen Blick Januar 2019
2Rad-Behälter und Glasbox: 

Restmüll Biomüll Grüne Tonne plus Glasbox 
11.!/24. 12.!/25. 17./31. 14. 

Nur nach vorheriger Anmeldung (Tel:07261/931-310) werden abgeholt: 
Sperrmüll/Altholz Grünschnitt 

11.!/24. 15./29. 

Bei fett markiertem Datum handelt es sich um einen vom Regelab-
fuhrtag abweichenden Abfuhrtermin. 

Elektrogeräte/Schrott und Alttextilien/Schuhe: Keine Veröffentli-
chung der Abfuhrtermine mehr. Der Abholtermin wird Ihnen nach 
der Anmeldung schriftlich mitgeteilt. 
 

Fundamt
Auf dem Rathaus wurden folgende Gegenstände abgegeben:
• 1 Autoschlüssel (Fundort: Steinbuschweg)
• 1 Ring (Fundort: TV-Heim) 

Die Verlierer können diese zu den üblichen Sprechzeiten im Rat-
haus, Zimmer 1 abholen. 

Neues aus dem Geschäftsleben
Blumen- und Pflanzenhaus Edler hat zum 
Jahreswechsel geschlossen
Zum Jahresende ging mit der Umstrukturierung der Gärtnerei von 
Hans-Günter und seiner Frau Andrea Edler eine Ära zu Ende. 

Das Blumen- und Pflanzenhaus schloss am 31. Dezember, angebo-
ten werden seit 01. Januar aber noch Dienstleistungen wie die Ge-
staltung von Gärten und Gräbern sowie die Lieferung von Freiland-
pflanzen und Flächenpflanzungen. Der gelernte Landschaftsgärtner 
erinnert sich 37 Jahre zurück, als er 1981 eine über 1000 qm große 
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Fläche für sein Geschäft in der Industriestraße erwarb. Das erste 
Gewächshaus wurde gebaut und weitere kamen später hinzu. Dort 
wurden Pflanzen, Floristik und andere Waren dem Kunden angebo-
ten, wobei den Eheleuten mit ihren bis zu fünf Mitarbeitern ein guter 
Service mit qualifizierter Beratung, hohe Qualität und pünktliche 
Lieferung immer an erster Stelle stand. Einige Floristinnen wurden 
im Haus ausgebildet und eine gute Stammkundschaft konnte im 
Lauf der Jahre aufgebaut werden.

Hans-Günter und Andrea Edler schlossen zum Jahreswechsel ihr Blumen- und Pflan-
zenhaus, verschiedene Dienstleistungen werden weiterhin angeboten

Aber die Zeiten im Einzelhandel haben sich geändert und Edler 
spricht dabei den Fachkräftemangel, die steigenden Kosten bei sin-
kenden Erträgen, den Trend zu online-Einkäufen und die anwach-
senden bürokratischen Hürden an, was alles trotz guter Konjunktur 
zu einem langsamen Sterben des Einzelhandels führt. In der neuen 
„Shopping-Welt“, wie Edler es nennt, zähle nur noch der Preis und 
für kleinere Firmen werde es immer schwieriger, notwendige Inves-
titionen zu tätigen.

Er und seine Frau sind jetzt über 60 und die Zeitumstände sind jetzt 
gegeben, um einen Schnitt zu machen. Das gesamte Gelände ist 
inzwischen an einen Investor verkauft, die Gewächshäuser werden 
abgerissen und mehrere Wohnhäuser werden dort jetzt entstehen.
Am 31. Dezember endete der Verkauf der Artikel in der Industriestra-
ße mit vielen Preisnachlässen. 

Hans-Günter Edler wird seine verbleibenden Dienstleistungen künf-
tig im Mühlweg 9 unter info@edlergarten.de bzw. Tel. 06226-970102 
oder 06226-40769 anbieten.

Feuerwehr
Liebe Eschelbronner, 
wir möchten Sie jetzt schon auf die Christbaumsamm-
lung im Januar 2019 hinweisen. 

Diese findet am 
Samstag, den 12. Januar, 2019 ab 9.00 Uhr 

statt.
Bitte stellen Sie Ihren Christbaum gut sichtbar für unsere Sammel-
trupps bereit. Stellen Sie bitte auch sicher das er vollständig von 
Schmuck (Kugeln, Lametta, Lichterketten , etc.) befreit ist.
Die Angehörigen der Jugendfeuerwehr werden an den Haustüren 
klingeln und Sie um eine kleine Spende für unsere Jugendarbeit 
bitten. Wir möchten uns schon jetzt für Ihre Unterstützung bedan-
ken. 

Ihre Jugendfeuerwehr

Neues von „Den Holzwürmern“
Bundesfreiwilligendienst in 
der Kindertagesstätte „Die 
Holzwürmer“ - Eschelbronn
Die Kindertagesstätte „Die Holzwürmer“ - 

Eschelbronn ist eine Einrichtung für Kinder im Alter von 1 bis 6 
Jahren. Im September starten wir mit 22 Erzieherinnen und 122 
Kindern in das neue Kita-Jahr.

Zum 01. September 2019, bieten wir die Möglichkeit im Bundesfrei-
willigendienst in unserer Kita, ein Jahr persönliche Erfahrungen zu 
sammeln, sich einzubringen und das pädagogische Personal zu 
unterstützen.

Der Bundesfreiwilligendienst in der Kindertagesstätte bietet ab-
wechslungsreiche Tätigkeitsfelder und viele Eindrücke in die päda-
gogische Arbeit mit Krippen- und Kindergartenkindern.
• Erzieherinnen bei der Vorbereitung von Angeboten unterstützen
• Begleitung von Ausflügen und Spaziergängen mit den Kindern
• Unterstützung der Erzieherinnen im Kita-Alltag
• Unterstützung bei der Ganztagesbetreuung von Krippen- und 

Kindergartenkindern
• Unterstützung der Kindertagesstätten-Leitung mit leichten Büro-

tätigkeiten
• Übernahme von leichten handwerklichen Tätigkeiten, sowie 

Unterstützung des Kita-Hausmeisters
• Aufsichtsführung während des Mittagessens, sowie Mithilfe bei 

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten
• Unterstützung der Erzieherinnen bei den Nachmittagsangeboten

Sie haben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben eine 39 Stunden 
Woche und 30 Tage Urlaub. Die Urlaubstage können innerhalb der 
üblichen Schließtage der Kindertagesstätte in Anspruch genommen 
werden.
Wir erwarten von Ihnen,…
• ..., dass Sie über 18 Jahre alt sind.
• …, dass Sie selbstständig und eigeninitiativ arbeiten können.
• …, dass Sie zuverlässig, verlässlich und pünktlich sind.
• …, dass Sie offen und kontaktfähig sind.
• …, dass Sie Spaß und Freude am Arbei-

ten mit Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren 
haben.

• …, dass Sie über einen sicheren Umgang mit 
MICROSOFT OFFICE verfügen.

Vielleicht haben Sie ja auch schon Erfahrungen in der Kinder- oder 
Jugendarbeit gesammelt, bei Vereinen, Kirchengemeinden oder 
anderen Organisationen. Gerne können Sie auch bei einer Hospita-
tion in unserer Einrichtung erste Erfahrungen sammeln und einen 
Einblick in den Kita-Alltag erhalten.
Haben wir Interesse geweckt? Wir freuen uns auf ein Kennenlernen!
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an die Gemeinde 
Eschelbronn, Bahnhofstraße 1 in 74927 Eschelbronn, -Bewerbung 
BUFDI Kindertagesstätte „Die Holzwürmer“oder an personalamt@
eschelbronn.de .

Schulnachrichten
Bundesfreiwilligendienst an der  
Schlosswiesenschule Eschelbronn
Die Schlosswiesenschule Eschelbronn ist eine Ganztagsschu-
le in offener Angebotsform nach SchG § 4a.
Zum 01.09.2019 bieten wir wieder die Möglichkeit im Bun-
desfreiwilligendienst bei uns 1 Jahr persönliche Erfahrun-
gen zu sammeln und sich einzubringen.
Der Bundesfreiwilligendienst an unserer Schule bietet eine ab-
wechslungsreiche Beschäftigung mit vielfältigen Tätigkeitsfel-
dern:
• Lehrkräfte bei der Erstellung von Unterrichtsmaterialien 

unterstützen und im Unterricht begleiten
• SchülerInnen in Kleingruppen fördern
• Begleitung bei Lerngängen
• Unterstützung des Sekretariats mit leichten Bürotätigkeiten
• Übernahme leichter handwerklicher Tätigkeiten und Unter-

stützung des Hausmeisters
• Aufsichtsführung während der Unterrichtspausen
• Aufsichtsführung während des Mittagessens
• Aufsichtsführung während der Lernzeit
• Unterstützung der Lehrbeauftragten bei den Nachmit-

tagsangeboten
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Sie haben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben eine 40 Std. 
Woche und 26 Tage Urlaub. Die Urlaubstage können nur inner-
halb der üblichen Schulferien beansprucht werden.

Wir erwarten von Ihnen, ...
· .. dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind.
· .. dass Sie selbständig und eigeninitiativ arbeiten können.
· .. dass Sie zuverlässig, verlässlich und pünktlich sind.
· .. dass Sie offen und kontaktfähig sind.
· .. dass Sie Spaß und Freude am Arbeiten mit Kindern und 

Jugendlichen haben.
· ...dass Sie bereit sind, sich auch auf schwierige Situationen im 

Umgang mit Kindern einzulassen.
· .. dass Sie über einen sicheren Umgang mit MICROSOFT Of-

fice verfügen.
Wünschenswert wäre, dass Sie Erfahrungen in der Kinder - und 
Jugendarbeit im Verein, der Kirche oder anderen Organisatio-
nen mitbringen. Zudem bieten wir Ihnen die Möglichkeit in ei-
nem Zweitagespraktikum erste Erfahrungen zu sammeln und 
sich uns vorzustellen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die Gemeinde 
Eschelbronn, Bahnhofstraße 1, 74927 Eschelbronn, „Bewer-
bung BUFDI Schlosswiesenschule“ oder an personalamt@
eschelbronn.de

Neues aus der Nachbargemeinde
Liebe JRK Mitglieder und solche die es werden wollen.
Am 16. Januar 2019 findet unsere erste Gruppenstun-
de nach den Ferien statt. Wir treffen uns von 16.30 - 18 
Uhr in der von-Venningen-Halle.
Neue Gesichter sind herzlich willkommen.

Viele Grüße
Kerstin und Maritta

Vereine und Organisationen
FC 1920 Eschelbronn e.V.
Alles Gute für 2019 
wünscht der FC 1920 Eschelbronn e.V. 
Ein schönes Jahr liegt „hinter“ uns und wir freuen uns 
auf das kommende Jahr. Spannende Aufgaben die wir 

mit „Euch“ lösen dürfen.
 Jetzt schon mal Danke und alles Gute für 2019

Recht herzliche Einladung zur:
Winterfeier am 12.01.2019 ab 19 Uhr in der Kultur- und 
Sporthalle Eschelbronn. 

Zur Info für die Vereinsmitglieder: 
das Einsammeln der Tombola Gegenstände findet vom 10.01. - 
12.01.2018 - teilweise auch davor - statt. Also nicht überrascht sein 
wenn es an der Haustür klingelt. Gerne werden Tombola Gegen-
stände auch, am 11.01. ab 18 Uhr, in der Sporthalle entgegenge-
nommen. Jetzt schon ein recht herzliches Dankeschön für die Ge-
genstände

Für die vielen fleißigen Hände:
der Aufbau beginnt am 11.01. ab 18 Uhr - der Abbau am 13.01.ab 
10 Uhr
Bereits jetzt schon recht herzlichen Dank an alle Helfer.
So geht Vereinsleben

Heimat- und Verkehrsverein
Ehrungen für langjährige Vereinsmitglieder
Auf 60-jährige Mitgliedschaft im Heimat- und Verkehrsverein können 
Gerhard Mayer und Philipp Butschbacher zurückblicken. Bei der 
Winterfeier des Vereins waren sie aus gesundheitlichen Gründen 
verhindert, jetzt wurde die Ehrung durch Vorstand Rainer Heilmann 
nachgeholt.
Das Leben der beiden betagten Vereinsmitglieder weist einige Ge-
meinsamkeiten auf. Geboren 1927 drückten beide zusammen die 
Schulbank und erlernten danach das Schreinerhandwerk. „Damals 
wurde fast jeder aus der Klasse Schreiner“, erinnern sie sich, die 
beide in der Schreinerei ihres Vaters ausgebildet wurden. Dann ka-
men in jungen Jahren Kriegseinsatz und anschließende Gefangen-
schaft und als sie wieder heimkehrten, mussten sie schon bald die 
Schreinereien ihrer Väter übernehmen. Obwohl beide nie eine Meis-
terschule besuchten, waren sie dennoch Meister ihres Fachs und 
führten ihre Betriebe, in denen bis zu fünf Schreiner arbeiteten, bis 
zur Rente.

 Gerhard Mayer und Philipp Butschbacher wurden für 60-jährige Mitgliedschaft im 
Heimat- und Verkehrsverein von Vorstand Rainer Heilmann geehrt

Gemeinsam sind sie Mitglied in vielen Ortsvereinen. Philipp Butsch-
bacher spricht von sechs Ehrenmitgliedschaften und bei Gerhard 
Mayer sind es nicht viel weniger. Als sie nach dem Krieg froh waren, 
wieder zu Hause zu sein, war es auch ein Ausdruck ihrer Heimatlie-
be, sich in den Vereinen und in der Dorfgemeinschaft zu engagie-
ren. „Es ist ja gar keine so große Leistung, wenn man viele Jahre 
einfach nur Mitglied in einem Verein ist“, sagen die beiden Geehrten 
übereinstimmend. 

Aber dem widersprach Rainer Heilmann in seinen Dankesworten, 
als er betonte, wie wichtig es für einen Verein sei, solch treue Mit-
glieder zu haben, auf deren Rat und Hilfe man immer zurückgreifen 
konnte. Bei einem guten Rotwein hatten die beiden Vereinsurgestei-
ne noch so manches aus einem erfüllten Leben zu erzählen.

Bläsergemeinschaft „Ehre für den letzten 
Gang“ spielte zum 200. Mal
Dezember 2018
Eschelbronn (mgs). Seit 2006 gibt es die Bläsergemeinschaft „Ehre 
für den letzten Gang“. Sie besteht aus Mitgliedern, überwiegend 
sind es Senioren, der musizierenden Vereine aus Eschelbronn, Me-
ckesheim, Mönchzell, Spechbach, Waldwimmersbach und Zuzen-
hausen. Gerade sind sie zum 200. Mal zusammengetroffen, um den 
letzten Gang eines Mitglieds eines ihrer Hauptvereine musikalisch 



Nummer 1/2 • 11. Januar 2019Seite 12 Amtsblatt Elsenztal – Eschelbronn

zu begleiten. Karl-Theodor Herrmann aus Meckesheim, Ehrendiri-
gent des dortigen Musikvereins, hatte nicht nur die Idee zur Grün-
dung der Bläsergemeinschaft sondern dirigiert sie und führt sorg-
fältig Buch, wo und wann sich die Bläser zusammengefunden ha-
ben und sich erneut zusammenfinden werden. Am 6. Dezember 
2006 geleiteten sie zum ersten Mal ein Vereinsmitglied mit Trauer-
weisen zur letzten Ruhestätte. Dass es soweit kommen konnte, hat 
viel Organisation und Überzeugungsarbeit durch Karl-Theodor Herr-
mann bedurft. Da vor allem in der Winterzeit Beerdigungen am frü-
hen Nachmittag stattfinden, haben viele Musikvereine das Problem, 
dass sich nicht genügend Spieler, vor allem beruflich bedingt, frei 
machen können, um die Beerdigung musikalisch mitgestalten zu 
können. So mancher Verein fasste gar den Beschluss, dass generell 
in der Winterzeit keine musikalische Umrahmung stattfinden soll. 
Doch wer zu Lebzeiten die Musik geliebt hat, soll sie auch beim 
letzten Gang nicht missen müssen. Daher appellierte Herrmann an 
die Musikvereine Eschelbronn, Meckesheim, Waldwimmersbach, 
Zuzenhausen, an die Trachtenkapelle Spechbach, an die Musik-
freunde Mönchzell sowie an den Meckesheimer SFZ Musikzug, 
dass sich Musiker und Musikerinnen, die zeitlich flexibel sind oder 
nicht mehr permanent im Berufsleben stehen, zur Bläsergemein-
schaft „Ehre für den letzten Gang“ zusammenfinden und bei Beer-
digungen gemeinsam aufspielen sollen. Mittlerweile ist eine stattli-
che Liste mit Kontaktdaten entstanden und sobald eine Beerdigung 
ansteht, werden die Spieler via Rundruf informiert und wer es sich 
einrichten kann, kommt. Im Laufe der Jahre hat sich die Gemein-
schaft in der Region fest etabliert, ist im Blasmusikverband Rhein-
Neckar einmalig und wird für ihren unermüdlichen Einsatz sehr 
geschätzt. Das Miteinander wird gerne gepflegt, und wer es sich 
einrichten kann, bleibt nach einer Beerdigung noch auf einen Kaffee 
oder auf ein Vesper beisammen, was der Lebensfreude wiederum 
sehr gut tut.

Foto (Gutschik-Schilling): Zum 200. Mal erwies die Bläsergemeinschaft „Ehre für den 
letzten Gang“ unter ihrem Dirigenten Theo Herrmann (Bildmitte ohne Instrument) 
einem verstorbenen Mitglied eines Musikvereins die letzte Ehre.

Foto (Gutschik-Schilling): Anlässlich des 200. Zusammentreffens in Eschelbronn 
überreichte Herbert Nußko im Namen des Eschelbronner Musikvereins ein Präsent 
an den Dirigenten Theo Herrmann.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2019
Unsere Jahreshauptversammlung findet am Donnerstag, den 
07.02.2018 um 19.30 Uhr im Gasthaus "Zum Löwen" in Eschelbronn 
statt. Wir laden alle Mitglieder zu der Jahreshauptversammlung sehr 
herzlich ein. 
 
Begrüßung 
Totenehrung 
Tagesordnungspunkte: 
TOP 1 Bericht des Vorsitzenden 
TOP 2 Bericht des Kassenwarts 
TOP 3 Bericht der Kassenprüfer 
TOP 4 Bericht des Kinderumweltclubs (KUC) 
TOP 5 Aussprache über die Berichte 
TOP 6 Entlastung der Vorstandschaft 
TOP 7 Nachwahl der/des 2. Vorsitzenden 
TOP 8  Verschiedenes
 
Ortsverband Eschelbronn 
Wilhelm Dinkel 1. Vorsitzender 
Oberstraße 62, 74927 Eschelbronn, E-Mail: wdinkel@gmx.de 
Tel.: 06226/ 4 15 47 
Datum: 04.01.2019 

Wünsche und Anträge können bis Montag den 04.02.2019 beim 1. 
Vorsitzenden Wilhelm Dinkel, Oberstraße 62, 74927 Eschelbronn 
schriftlich eingereicht werden. 

Unsere Monatsversammlung findet am Donnerstag, den 
10.01.2019 im Gasthauses „Zum Löwen“ statt. Wir treffen uns 
um 19.30 Uhr. Alle Mitglieder sind sehr herzlich eingeladen. 

Ortsverband Eschelbronn - KUC
Hallo liebe KUC- Kinder,
wir treffen uns am 15.01.2019 um 16 Uhr am Rathaus.

Auf euer Kommen freuen sich eure Betreuer

Siedlergemeinschaft Eschelbronn
e-mail:sg-eschelbronn@verband-wohneigentum.de

http://www.verband-wohneigentum.de/
sg-eschelbronn;

Neu: https://bw.verband-wohneigentum.org
Februar-Termin: 
Dienstag 19.02.2019 um 19.00 Uhr: Vortrag in der Pausenhalle 
der Alten Schule:
Gärten gestalten - sprechend, naturnah, pflegeleicht
Referent: Sven Görlitz, Gartenberater des Landesverbandes

April-Termin: 
Mittwoch, 03.04.2019 19.00 Uhr:
Mitgliederversammlung im Gasthaus zum Löwen

Tipps und Tricks von der Gartenberatung
des Verbandes Wohneigentum
Die Bodenuntersuchung:
Warum eine Bodenuntersuchung?
Für ein gesundes Wachstum braucht jede Pflanze neben Wasser 
und Luft verschiedene Nährstoffe. Neben den Spurenelementen 
sind dies in erster Linie die Hauptnährstoffe Stickstoff, Phosphor, 
Kalium und Magnesium. Der Säuregehalt (pH-Wert) des Bodens ist 
ebenfalls sehr wichtig für die Nährstoffverfügbarkeit. In welchem 
Maße die Nährstoffe vorhanden sind und wie hoch der pH-Wert ist 
kann nur durch eine Bodenuntersuchung festgestellt werden. Sie ist 
die Grundlage für eine gezielte und pflanzengerechte Düngung!
Die Vernachlässigung eines dieser Nährstoffe kann zu Ertrags- oder 
Qualitätseinbußen führen. Andererseits kann eine Überdüngung die 
Qualität mindern, die Pflanzen schädigen und Auswaschungen ins 
Grundwasser verursachen. Auch mit Kompost kann überdüngt wer-
den, so ist in vielen Gärten z.B. der Phosphatwert zu hoch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bund für
 Umwelt und 
 Naturschutz 
 Deutschland
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Was wird untersucht?
Bei der Grunduntersuchung wird der Boden auf Phosphor, Kalium, Ma-
gnesium, pH-Wert und Salzgehalt untersucht. Kommt die Probe gekühlt 
in das Labor kann auch der Stickstoffgehalt untersucht werden. Bitte 
Hinweise zur Stickstoff-Untersuchung beim Versand beachten!
Was wird nicht untersucht?
Die Bodenuntersuchung beinhaltet nur die aufgelisteten Parameter. 
Eine Untersuchung auf Schwermetalle oder Spritzmittelrückstände 
erfolgt nicht.
Wer untersucht die Probe?
Der Verband Wohneigentum Baden-Württemberg e.V. arbeitet mit 
dem Bodenlabor Geier in Allensbach zusammen. Sie können in ei-
nem anderen Bodenlabor untersuchen lassen.
Was kostet eine Bodenuntersuchung?
Eine Untersuchung über das Bodenlabor Geier inkl. Stickstoffgehalt 
kostet 18,00 € +MWSt ohne Stickstoffgehalt 14,00 € +MWST. Die 
Rechnungsstellung erfolgt mit dem Zusenden des Ergebnisses.
Wann ist eine Untersuchung sinnvoll?
Eine Untersuchung sollte alle 3-5 Jahre und vor einer Neuanlage 
erfolgen. Der beste Zeitpunkt ist das zeitige Frühjahr (Februar- An-
fang März) da im Winter viele Nährstoffe ausgewaschen werden. Die 
Untersuchung muss immer vor der Düngung erfolgen.

Copyright VERBAND WOHNEIGENTUM e.V. (Januar 2019)

Natur,- Tier- und Vogelfreunde
ZUR INFO: Leider müssen wir unsere Generalver-
sammlung vom 25. Januar 2019 auf Mittwoch den 
06.02.19 verlegen. Beginn wird wie gewohnt um 19 
Uhr im Gasthaus zum Löwen sein. Die Einladungen 
hierzu gehen noch rechtzeitig an euch raus.

Der Vorstand

Tischtennisverein 1987 Eschelbronn e.V.
Einladung zur Winterfeier
Zur Winterfeier werden alle Mitglieder und Freunde des 
Vereins am Samstag, 26. Januar um 19 Uhr ins Gast-
haus „Löwen“ eingeladen. Wegen den Planungen wird 

um Anmeldung bei Vorstand Thomas Kugele, Friedhofstrasse 16 bis 
spätestens Sonntag, 20. Januar gebeten.

Freie Wähler 
Eschelbronn

Kreistagswahl am 26.Mai 2019
Die Versammlung zur Aufstellung der Bewerber für die Kreistagswahl 
im Wahlkreis 14 Waibstadt findet am Montag, dem 21.Januar 2019 
um 19.00 Uhr im Gasthaus „Zum Rössl“ in Epfenbach statt. Alle 
Mitglieder der Freien Wähler aus dem Wahlkreis sowie alle unterstüt-
zende und interessierte Personen sind dazu herzlich eingeladen.

Kirchliche Nachrichten
Ev. Kirchengemeinde Eschelbronn

Ev. Pfarramt, Neidensteiner Str. 7, 74927 Eschelbronn, 
Tel. 06226/41856 - 

Email: eki.eschelbronn-neidenstein@t-online.de
Pfarrbüro Öffnungszeiten: 

Di. 9.00 Uhr - 11.00 Uhr + Do. 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Jugendreferent: Michael Isaak
E-Mail: misaak81@gmail.com

Kirchliche Nachrichten ab So. 13. Januar 2019
Sonntag, 13.01.
10:10 Uhr Winterkirche; Kollekte: Aufgaben der Weltmission /
 Prädikant Martin
10:10 Uhr Gottesdienst mit Anspiel der Konfirmanden in 
 Neidenstein / Pfarrer i.R. Schulz
Montag, 14.01.
19.30 Uhr Kirchenchorprobe
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht in Neidenstein
18:03 Uhr Spirit Gym in der Von-Venningen-Halle 
20.00 Uhr Allianzgebetswoche im Gemeindehaus in Neidenstein
Dienstag, 15.01.
15.00 Uhr AB-Gemeinschaft
20.00 Uhr Allianzgebetswoche im Gemeindehaus Eschelbronn

16.00 Uhr Schwappdidu MINI im Gemeindehaus Neidenstein
16.00 Uhr Schwappdidu MAXI im Gemeindehaus Neidenstein

Mittwoch, 16.01.
06.00 Uhr TauFRISCH - gemeinsam beten im ev. Gemein dehaus 
14.30 Uhr CaféPause im Gemeindehaus
20.00 Uhr Allianzgebetswoche im Gemeindehaus in Neidenstein

Donnerstag, 17.01.
18.00 Uhr Teenkreis in der Teestube
20.00 Uhr Allianzgebetswoche im Gemeindehaus Eschelbronn
10.00 Uhr Neidensteiner Burgkrabbler

Freitag, 18.01.
16.30 Uhr Jungen- und Mädchenjungschar im Gemeindehaus
19.00 Uhr Jungbläserausbildung
20.00 Uhr Posaunenchorprobe
20.00 Uhr Allianzgebetswoche im Gemeindehaus in Neidenstein
Samstag, 19.01.
18.30 Uhr Jugendtreff in der Teestube
Sonntag, 20.01.
10:10 Uhr Winterkirche mit Anspiel der Konfirmanden und 
 anschließendem Empfang zum 40-jährigen 
 Ordinationsjubiläum Pfarrer Schulz / Pfarrer i.R. Schulz

10:10 Uhr Gottesdienst in Neidenstein / Prädikant Peter Martin

Wochenspruch: Römer 8, 14
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.

Vertretungsregelung Vakanz
Pfarrer im Ruhestand Erhard Schulz ist für seelsorgerische Angele-
gen heiten - u.a. für Beerdigungen - in unseren Kirchengemeinden 
zuständig. Nähere Infor ma tio nen erfahren Sie über das Pfarramt 
oder Sie melden sich direkt bei Herrn Schulz (06226/9926081). 

Terminvormerkung: Gottesdienst mit Konfirmandenanspiel
Am Sonntag, 20.01. um 10:10 Uhr führen in einem abwechslungs-
reichen Gottesdienst im Ge mein dehaus in Eschelbronn die Konfir-
manden ein selbstgeschriebenes Anspiel auf, das eine moderne 
Variante der Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland dar-
stellt: „Der Friede ist gekommen.“  Begleiten wir möglichst zahlreich 
unsere Konfirmanden bei diesem spannenden Unternehmen. Im 
Anschluss an diesen Gottesdienst wird herzlich eingeladen zu ei-
nem kleinen Empfang anlässlich des 40-jährigen Dienstjubiläums 
von Pfarrer Schulz.

Terminvormerkung: Frauenfrühstück
Im neuen Jahr starten wir mit unserem Frauenfrühstück am Mitt-
woch, 30.01.2019 um 9.30 Uhr in der Von-Venningen-Halle in Nei-
denstein. Frauen jeden Alters sind herzlich willkommen. Als Refe-
rentin kommt Frau Irina Ort aus Leimen zu uns. Ihr Thema: „Nein 
sagen ohne Schuldgefühle“. Genießen Sie bei einem leckeren Früh-
stücksbuffet und diesem interessanten Vortrag das gemeinsame 
Miteinander. Für den Büchertisch sorgt die Musik- und Bücherkiste 
Meckesheim und bringt Interessantes für Sie mit.

Kirchengemeinderatswahlen - Wort der Landesbischöfe
Liebe Gemeindeglieder in Baden und Württemberg,
am 1. Advent 2019, wählen Sie die Kirchengemeinderäte und Kir-
chenältesten in Ihrer Ge mein de; in Württemberg dazu noch die Mit-
glieder der Landessynode. Unseren Landes kir chen ist diese demo-
kratische Beteiligung durch Wahlen und in den Leitungs gremien ein 
beson deres Anliegen. Bevor die Kirchenwahlen stattfinden, suchen 
die Gemeinden Kandidierende für diese wichtigen Ämter. Rund 
15.000 Menschen bringen derzeit als Kirchengemeinderäte und Kir-
chenälteste ihre Zeit, ihre Fähigkeiten und ihre Persönlichkeit ein, 
um die Gemeinden vor Ort zu leiten. Erst durch sie werden Leben 
und Wirken in unseren knapp 2.300 Kirchengemeinden in Baden 
und Württemberg in ihrer Vielfalt möglich. Viele von ihnen stellen 
sich erneut für das Amt zur Verfügung. Vielleicht können auch Sie 
sich vorstellen, zu kandidieren. Oder Sie überlegen sich als amtie-
rende Älteste oder Kirchengemeinderäte, andere anzusprechen. 
Menschen mit unter schied lichen Gaben, mit kreativen Ideen und 
eigenen Vorstellungen von Kirche. Wie es schon im Neuen Testa-
ment beschrieben ist: „Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein 
Geist“ (1. Korinther 12,4).
Wir freuen uns sehr, wenn Sie bereit sind, sich für unsere Kirche und 
den christlichen Glauben vor Ort einzusetzen! Und wir laden Sie ein, 
am 1. Advent 2019 von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. 
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Wählen Sie - und unterstützen Sie damit Ihre Kandidaten und Ge-
meinden. Mit herzlichen Segenswünschen

Jochen Cornelius-Bundschuh und Frank Otfried July

Hauskreise - Gebetskreis - Seelsorgegespräche
Kontaktadressen können im Pfarramt erfragt werden. 

Gebetsnetz
Vertrauensvolle Beter aus unseren Gemeinden bringen ganz ano-
nym und vertraulich Ihre Ge bets  anliegen unterstützend vor Gott. 
Gesammelt werden Ihre Anliegen bis Montag abend bei Christina 
Hilbel Tel.Nr. 42 95 71 und im Gebets kästchen. 

Kath. Pfarramt „Mariä Himmelfahrt“ Waibstadt 
- Pfarrstr. 3 - Tel.: 07263/40921-0 - Fax: 07263/4489 

So sind wir für Sie erreichbar: 
Kath. Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Waibstadt 

Tel. 07263-40921-0, 
Sprechzeiten: Mo, Die, Do, Fr 9.00 - 11.00 Uhr, 

Dienstag 15.00 - 17.00 Uhr und Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr 
Homepage: www.se-waibstadt.de 

In seelsorglichen Notfällen: Tel. 07263-40921-29
KATH. KIRCHENGEMEINDEN ESCHELBRONN UND NEIDENSTEIN 
Sonntag, 13.01.2019 
10.15  Neidenstein  Messfeier (Pfr. Vogelbacher) 
Dienstag, 15.01.2019 
17.30  Eschelbronn  Rosenkranz 
18.00  Eschelbronn  Messfeier (Pfr. Maier) anschl. 
  Bildervortrag über den Jakobsweg 
  von Pfr. Maier 
Weitere Termine: Neidenstein: 20.00 Treffen des Gemeindeteams 
Sonntag, 20.01.2019 
 8.45  Eschelbronn  Messfeier (Pfr. Maier) 
18.00  Neidenstein  Messfeier (Pfr. Maier) 
 
Meditatives Tanzen 
Jeden Mittwoch sind Sie herzlich in den katholischen Pfarrsaal 
Eschelbronn zum meditativen Tanzen von 9.00 bis 10.30 Uhr einge-
laden. 

Es freut sich auf Sie
Anna-Maria Dinkel 

 

Kfd Eschelbronn / Neidenstein 
Herzlich Einladung zu unserem ersten Treffen in 
diesem Jahr am Dienstag, den 15. Januar 2019.

Beginnen wollen wir mit einem Gottesdienst um 18.00 Uhr in der 
Kirche. Anschließend laden wir in den Pfarrsaal ein, wo uns Pfarrer 
Maier in Worten und Bildern auf seine Pilgerwanderung auf dem 
Jakobsweg mitnimmt. Wir würden uns freuen, wenn wir recht viele 
Frauen begrüßen dürften. Das kfd-Team

Frauenfrühstück in Helmstadt im Saal 
unter der katholischen Kirche 
am Dienstag, 22. Januar 
2019, von 9 - 11 Uhr, Lebenszyklen - Mit Ayurveda ins hohe Alter 
Ayurveda, die traditionelle Heilmedizin Indiens, wird von vielen Men-
schen auch als "Wissen vom langen Leben" bezeichnet. Und tat-
sächlich weiß der Ayurveda Experte genau, was zu tun ist, um die 
Gesundheit und Lebensqualität bis ins hohe Alter zu erhalten. Die-
ses alte Wissen ist gerade in der heutigen Zeit, in der die Menschen 
zwar immer länger leben, aber auch immer kränker werden, aktuel-
ler denn je. 
Unsere Referentin Martina Baumann (Ayurveda Gesundheits-Coach 
IHK) leitet eine eigene Ayurvedische Praxis in Waibstadt und führt 
durch diesen Vortrag. Herzliche Einladung! 

Das Frauenfrühstücksteam Helmstadt 

Gerlachsheimer Mon(d)tage
Was die Gesellschaft zusammen hält
Was lange in der Gesellschaft Konsens war, 

Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde, gerät zunehmend in Ge-
fahr. Das Gemeinsame und Verbindende schwindet. Darüber reden 
und diskutieren bei den Gerlachsheimer Mon(d)tagen am Montag, 

28. Januar 2019, Silke Ortwein vom Deutschen Gewerkschaftsbund 
Heilbronn, Dr. Thomas Dietrich, Leiter der Abteilung Sozialpastoral im 
Erzbischöflichen Seelsorgeamt Freiburg, und Joachim Markert, Bür-
germeister von Grünsfeld. Beginn ist um 19.30 Uhr im Josefshaus in 
Gerlachsheim. Veranstalter des Abend sind die Katholische Landvolk 
Bewegung (KLB) und die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB). 
Für den Abend wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von drei Euro erho-
ben. Weitere Informationen gibt es bei Dorothea Schmitt, Telefon 
09343/8868 oder Bernhard Speck, Telefon 09341/7127.

Redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief 
Amtsblatt Nr. 02/2019 von Freitag, 11.01. bis Sonntag, 20.01.2019 
Der Redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief vom 09.02. bis 
17.03.2019 ist am Mittwoch, 23.01.2019. Wir bitten um Beachtung. 
Herzlichen Dank. 

Weitere Informationen finden Sie bei den einzelnen kath. Ge-
meinden, in unserem Pfarrbrief, der in den Kirchen ausliegt und 
auf unserer Homepage: www.sewaibstadt.de 

Neuapostolische Kirche- Gemeinde 
Eschelbronn 
Datum  Tag  Uhrzeit  Ort  Veranstaltung
Sa.  12.01.  11.00 Uhr  Eberbach  Auftaktveranstaltung 
    (kick-off) für die Jugend 
    Bezirke Heidelberg & 
    Eberbach
So.  13.01.  10.00 Uhr  Eschelbronn  Gottesdienst mit 
    Übertragung mit dem 
    Bezirksapostel aus 
    Backnang
Di.  15.01.  20.00 Uhr  Neckar-  Probe Gemeindechor für
   bischofsheim den Unterbezirk Sinsheim 
Mi.  16.01.  20.00 Uhr  Neckar-  Gottesdienst mit dem 
   bischofsheim Apostel
Zu allen unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen sind unse-
re Mitbürgerinnen und Mitbürger jederzeit herzlich eingeladen. 
Unsere Kirche befindet sich in der Neidensteiner Str. 39 in 74927 
Eschelbronn. 
Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im In-
ternet unter: http://www.nak-eberbach.de/eschelbronn

WerbeDruck Schneider
Industriestraße 20
74909 Meckesheim

Tel.:  0 62 26 - 99 39-0
Mail:  wds@wds-druck.de
Web: www.wds-druck.de

An einer zeitgemäßen, eigenen Web-Präsenz führt heutzutage 
fast kein Weg mehr vorbei. Sie planen gerade die Erneuerung 
Ihres Web-Auftrittes oder haben  noch gar keinen ?

Warum nicht eine professionelle Lösung mittels einfach zu 
bedienendem Content-Management-System ? 

Bei WDS grundlegend im Einsatz und in aller Munde hat sich 
das CMS WordPress™ bewährt. Egal ob Shop-System, Kontakt-
formular, Slideshow oder Blog, fast alles lässt sich leicht umset-
zen. Und somit preiswerter als Sie denken. Fragen Sie uns ! 

WordPress™


